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Entlassungen von Lehrerinnen und Lehrern

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Seit Jahren ist die Praxis einiger Länder bekannt, Lehrkräfte bis zum Beginn 
der Sommerferien bzw. zum Ende des Schuljahres zu befristen und sie zum 
Beginn des darauffolgenden Schuljahres bzw. zum Ende der Sommerferien 
wieder einzustellen. Für die Lehrkräfte ist die Praxis mit einem Einkommens-
verlust und hohem bürokratischen Aufwand verbunden, der aus Sicht der 
Fragesteller unzumutbar ist. Weiterhin wird die Arbeitslosenversicherung 
finanziell belastet – nicht nur entstehen hierdurch Kosten für das Arbeitslosen-
geld der betroffenen Lehrkräfte, sondern auch für den Verwaltungsaufwand 
und Maßnahmen des in der Folge anlaufenden Vermittlungsverfahrens.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Eine aktuelle Analyse zur Arbeitslosigkeit von Lehrkräften während der 
Sommerferien, die insbesondere die approximativen taggenauen Zugänge in 
Arbeitslosigkeit und die unterschiedlichen Ferientermine in den Ländern be-
rücksichtigt, ist auf den Seiten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
unter dem Link https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statisti
ken/Themen-im-Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/Lehrer.pdf veröffent-
licht.

1. Wie viele Lehrkräfte ohne Lehrtätigkeiten an allgemeinbildenden Schulen 
waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2016 bis ein-
schließlich 2020 arbeitslos gemeldet (bitte nach Monaten und Ländern 
differenzieren)?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA waren im Oktober 2020 
bundesweit rund 5.200 Arbeitslose mit dem Herkunftsberuf „Lehrtätigkeit an 
allgemeinbildenden Schulen“ (841 Klassifikation der Berufe (KldB) 2010) ge-
meldet.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.
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2. Wie viele Lehrkräfte mit Lehrtätigkeiten an allgemeinbildenden Schulen 
waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2016 bis ein-
schließlich 2020 gemeldet (bitte nach Monaten und Ländern differenzie-
ren)?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA waren im Oktober 2020 
bundesweit rund 9.900 Arbeitsuchende mit dem Herkunftsberuf „Lehrtätigkeit 
an allgemeinbildenden Schulen“ (841 KldB 2010) gemeldet.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.

3. Wie viele gemeldete offene Stellen für Lehrtätigkeiten an allgemeinbilden-
den Schulen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 
2016 bis einschließlich 2020 (bitte nach Monaten und Ländern differen-
zieren)?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA waren im Oktober 2020 
bundesweit rund 2.100 offene Arbeitsstellen mit dem Zielberuf „Lehrtätigkeit 
an allgemeinbildenden Schulen“ (841 KldB 2010) gemeldet (einschließlich mit 
Arbeitsort im Ausland).
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.

4. Wie entwickelten sich nach Kenntnis der Bundesregierung im Zeitraum 
von 2016 bis einschließlich 2020 jährlich die Zugänge in Arbeitslosigkeit 
von Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen aus Beschäftigung am 
ersten Arbeitsmarkt (bitte nach Monaten und Ländern differenzieren)?

Falls keine ausreichenden Daten vorliegen, wie verlief die Entwicklung 
nach Kenntnis der Bundesregierung im Wirtschaftszweig „Erziehung und 
Unterricht“ allgemein (bitte alle verfügbaren Daten angeben und nach 
Monat, Ländern und Schularten differenzieren)?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA haben sich im Oktober 2020 
bundesweit rund 700 Beschäftigte aus einer „Lehrtätigkeit an allgemeinbilden-
den Schulen“ (841 KldB 2010) arbeitslos gemeldet.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 4 im Anhang zu entnehmen.

5. Wie entwickelten sich nach Kenntnis der Bundesregierung im Zeitraum 
von 2016 bis einschließlich 2020 jährlich die Abgänge aus Arbeitslosig-
keit von Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen in Beschäftigung am 
ersten Arbeitsmarkt (bitte nach Monaten und Ländern differenzieren)?

Falls keine ausreichenden Daten vorliegen, wie verlief nach Kenntnis der 
Bundesregierung die Entwicklung im Wirtschaftszweig „Erziehung und 
Unterricht“ allgemein (bitte alle verfügbaren Daten angeben und auch 
nach Monat, Ländern und Schularten differenzieren)?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA haben im Oktober 2020 
bundesweit rund 2.100 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendet und eine „Lehr-
tätigkeit an allgemeinbildenden Schulen“ (841 KldB 2010) aufgenommen.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 5 im Anhang zu entnehmen.
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6. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl und der 
Anteil der befristet beschäftigten Lehrkräfte mit Lehrtätigkeiten an all-
gemeinbildenden Schulen, und wie haben sich diese Werte von 2016 bis 
einschließlich 2020 entwickelt (bitte nach Monaten und Ländern differen-
zieren und zusätzlich nach Geschlecht und Alter differenzierte Werte aus-
weisen)?

Falls keine ausreichenden Daten vorliegen, wie sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung die entsprechenden Werte im Wirtschaftszweig „Er-
ziehung und Unterricht“ allgemein, und wie haben sie sich von 2016 bis 
einschließlich 2020 entwickelt (bitte alle verfügbaren Daten angeben und 
auch nach Monat, Ländern und Schularten differenzieren; bitte zusätzlich 
nach Geschlecht und Alter differenzierte Werte ausweisen)?

In den Arbeitsmarktstatistiken der BA liegen Daten zur Anzahl und dem Anteil 
der befristet Beschäftigten mit dem Beruf „Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden 
Schulen“ (841 KldB 2010) ausschließlich für begonnene Beschäftigungsver-
hältnisse vor und sind im Internet unter dem Link http://bpaq.de/bmas-a30 ver-
öffentlicht.
Nach Auswertungen des Mikrozensus waren im Berichtsjahr 2019 insgesamt 
rund 810.000 Erwerbstätige als Lehrkräfte (841 KldB 2010), darunter rund 
70.000 mit befristeten Arbeitsverträgen, tätig. Im Wirtschaftsabschnitt „Er-
ziehung und Unterricht“ (WZ 2008) gab es rund 2,7 Millionen abhängig Be-
schäftigte, darunter rund 500.000 mit befristeten Arbeitsverträgen.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 6 und 7 im Anhang zu entnehmen.

7. Wie viele arbeitslose Lehrkräfte bezogen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung im direkten Anschluss an eine Lehrtätigkeit im Zeitraum von 2016 
bis 2020 Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III; 
bitte nach Monaten und Ländern differenzieren)?

Falls keine ausreichenden Daten vorliegen, wie verlief nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit 2009 die entsprechende Entwicklung im Wirtschafts-
zweig „Erziehung und Unterricht“ allgemein (bitte alle verfügbaren Daten 
angeben und nach Jahr, Monat und Ländern differenzieren)?

Der Bundesregierung liegen zu arbeitslosen Lehrkräften, die im direkten An-
schluss an eine Lehrtätigkeit Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB III) erhalten, keine Erkenntnisse vor. Näherungsweise kann der 
Zugang in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt im Rechts-
kreis des SGB III herangezogen werden. Im Oktober 2020 sind rund 600 Perso-
nen mit dem Herkunftsberuf „Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen“ 
(841 KldB 2010) in Arbeitslosigkeit im Rechtskreis des SGB III zugegangen.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 8 im Anhang zu entnehmen.
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8. Haben nach der Bekanntmachung der Arbeitsmarktdaten August und 
September 2019 bzw. 2020 Gespräche mit den Ländern stattgefunden, um 
die Praxis der „Entlassung“ von Lehrkräften möglichst zu beenden, wenn 
diese absehbar nach den Sommerferien wieder eingestellt werden?

Wenn ja, wann, und mit welchen Bundesländern fanden entsprechende 
Gespräche statt, und welche Personen nahmen jeweils daran teil?

Wenn ja, welche Folgerungen wurden aus den Gesprächen gezogen, und 
auf welche Maßnahmen hat sich die Bundesregierung mit den Bundes-
ländern jeweils verständigt?

Wenn nein, warum nicht?

Nach der Bekanntmachung der Arbeitsmarktdaten durch die BA zu Lehrkräften 
an allgemeinbildenden Schulen für die Jahre 2019 und 2020 haben keine 
Gespräche der Bundesregierung mit Bundesländern zum Thema Lehrerarbeits-
losigkeit stattgefunden. Herr Bundesminister Hubertus Heil hat im November 
2019 die Länder Baden-Württemberg, Hamburg und Bayern schriftlich ge-
beten, das Verfahren zur Befristung von Lehrkräften kritisch zu prüfen. In ihren 
Antworten haben die drei Länder die jeweiligen Umstände und ihr Bestreben 
um Reduzierung des Anteils von befristeter Beschäftigung dargelegt.
Nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes sind die Länder für die Lehr-
kräfte an Schulen zuständig. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird dennoch die weitere Entwicklung anhand der jährlichen statistischen Aus-
wertungen der BA zur Arbeitslosigkeit von Lehrkräften während der Sommer-
ferien beobachten und gegebenenfalls erneut auf einzelne Länder zugehen.
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